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Stellung im Ringen um die Demokratisierung des Dorfes zu 
vermitteln. Bewährt haben sich in der Vergangenheit die 
Wochenend- und Kurzlehrgänge für werktätige Bauern und 
Landarbeiter. Sie sollten auch jetzt wieder für alle Land
arbeiter von ihrer Gewerkschaft durchgeführt werden.

Kein Mitglied unserer Partei darf ausweichen, wenn die 
Frage des Achtstundentages gestellt wird. Nicht nur einige 
Bauern, sondern auch einige Landarbeiter können sich 
noch nicht vorstellen, daß die Arbeit durch bessere Orga
nisation, verbunden mit einer planvollen Einteilung, schnel
ler bewältigt werden kann. Das bedeutet aber auch für 
unsere Landarbeiter, daß in diesen acht Stunden gearbeitet 
werden muß. Umgehend sind die Arbeitszeiten einschließ
lich der Pausen festzulegen.

Eine Überprüfung des Kreises Teltow ergab, daß das 
Kreissekretariat unserer Partei in guter Verbindung mit 
dem Sekretariat der Landarbeitergewerkschaft stand. Ein 
organisatorisch guter Arbeitsplan war aufgestellt. Zwei 
Landbezirkssekretäre bemühten sich, so schnell wie mög
lich den Plan zu realisieren. Der 3. Landbezirkssekretär, 
Genosse Bindig, schien es nicht allzu eilig zu haben; er 
hatte erst 18 Verträge abgeschlossen.

Dagegen waren im Kreis Borna in Sachsen noch keine 
organisatorischen Maßnahmen vorbereitet, und die Land
arbeiter überliefen das Sekretariat ihrer Gewerkschaft und 
verlangten den Abschluß der Verträge, und jeder einzelne 
Fall wurde aufgegriffen und bearbeitet, ohne daß ein Plan 
vorlag. Zwischen dem Kreisvorstand und dem Landarbeiter
sekretariat bestand eine sehr lose Bindung, und die Partei 
leitete nicht an.

Besonders wichtig aber ist, daß im Kreis Teltow wie 
auch im Kreis Borna die Aufklärung der Landarbeiter wie 
auch der werktätigen Bauern über die praktische und po
litische Bedeutung des Gesetzes sehr mangelhaft durch
geführt wurde. So weigerten sich zum Beispiel die Bauern 
in Wietstock (Kreis Teltow), die Arbeitsverträge abzu
schließen, ohne daß sie Gründe dafür angaben. Erst einige 
Tage später, nachdem sie vom Landbezirkssekretär nach- 
drücklidist aufgeklärt wurden, schlossen sie die Verträge ab.

In einer Reihe von Landgemeinden in den Kreisen 
Mecklenburgs wurde von den werktätigen Bauern Klage 
geführt, daß die VdgB sich nicht um die Durchführung des 
Landarbeiterschutzgesetzes kümmert und nicht die nötige 
Aufklärung gibt. Mit dieser Begründung lehnten die Bauern 
der Gemeinde Wulkenzin im Kreis Neubrandenburg ver
ständlicherweise den Abschluß der Arbeitsverträge ab.

Dieser Punkt sollte besonders von den örtlichen Partei
leitungen beachtet werden, denn ein Teil der Funktionäre 
der VdgB im Orts- und Kreismaßstab scheint selbst noch 
nicht von der Notwendigkeit des Gesetzes überzeugt zu 
sein.

Bemerkenswert ist, daß in den bereits angeführten 
Kreisen nicht ein Genosse des Kreissekretariats oder des 
Sekretariats der Landarbeitergewerkschaft auf das Dorf 
ging, um sich selbst zu überzeugen, wie der Abschluß der 
Verträge erfolgt und welche Schwierigkeiten dabei auf- 
treten. Dasselbe trifft auch für den Landesverband der 
Landarbeitergewerkschaft in Sachsen zu. Dadurch, daß die 
verantwortlichen Genossen am Schreibtisch kleben, sind 
sie nicht über die tatsächlichen Verhältnisse informiert und 
können keine operative Hilfe leisten. Entsprechend ist auch 
die Berichterstattung, ja sie wird fast überhaupt nicht 
durchgeführt.

Dadurch wird die Arbeit der Landbezirkssekretäre be
sonders erschwert, sie erhalten zu wenig Hilfe bei ihrer

Arbeit vom Landarbeitersekretariat und von unseren Kreis
vorständen. Sie fassen ihre Arbeit oft als Verwaltungs
sache auf und drohen oft unnötig mit den Strafbestimmun
gen. Die Schulung der Genossen Landbezirkssekretäre ist 
eine dringende Angelegenheit, und bereits jetzt sollen die 
entsprechenden Maßnahmen von den Kreissekretariaten 
der Partei ergriffen werden.

Die Durchführung des Landarbeiterschutzgesetzes zeigt 
uns, daß noch große Schwächen in der Parteiarbeit auf dem 
Dorfe zu überwinden sind. Das Schwergewicht unserer Ar
beit muß besonders in den nächsten Monaten auf das Land 
verlegt werden, denn nicht nur bei der Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes, sondern auch bei dem Kampf um 
die Erhaltung und Sicherung des Friedens spielen die 
Landarbeiter und werktätigen Bauern eine entscheidende 
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. . .  auf den volkseigenen Gütern
In Deutschland hat es noch nie für die Landarbeiter ein 

solch fortschrittliches Gesetz wie das vor kurzem verkün
dete Landarbeiterschutzgesetz gegeben. Tariflich festgelegte 
Löhne, Kündigungsschutz, Achtstundentag, feste Urlaubs
tage, Recht auf ausreichenden Wohnraum und der Abschluß 
von Arbeitsverträgen sind seine wichtigsten Punkte. Trotz 
dieser Vorzüge zeigen die ersten Erfahrungen bei der Ein
führung des Gesetzes, daß sein fortschrittlicher Inhalt von 
den Landarbeitern noch nicht in vollem Umfang erkannt 
wurde. Das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß

1. weder die Gewerkschaft noch unsere Parteieinheiten 
es verstanden haben, über die p o l i t i s c h e  B e d e u 
t u n g  der Tarife und des Schutzgesetzes mit den Land
arbeitern zu diskutieren,

2. die Einführung der Tarife und des Gesetzes nur auf 
administrativem Wege, mit Hilfe von Anweisungen oder 
gar über die Arbeitsgerichte erfolgte.

Nur so ist es möglich, zu erklären, daß auch heute noch 
eine Reihe Unklarheiten über einzelne Punkte des Land
arbeiterschutzgesetzes bestehen. Viele Fachleute und auch 
Landarbeiter meinen, der Achtstundentag sei in der Land
wirtschaft nicht durchführbar. Die Belegschaft des volks
eigenen Gutes Schmerwitz im Kreis Zauch-Belzig, die seit 
Monaten nach dem Prinzip des Achtstundentages arbeitet 
und damit die besten Erfahrungen gemacht hat, beweist 
die Möglichkeit der Einführung des Achtstundentages.*)

Eine andere oft gestellte Frage ist: „Ja, wenn die Futter
zeit nicht Arbeitszeit wäre, dann ginge es noch!“ .Was hin
dert daran, in diesem Fall die Schichtarbeit einzuführen?

Auch die Hochöfen, Anlagen der Gas- und Elektrizitäts
werke verlangen eine „Fütterung" außerhalb der normalen 
Arbeitszeit von 8 bis 18 Uhr. Und wie hier die Schicht
arbeit den Ausweg darstellt, so kann sie es auch in der 
Landwirtschaft. Das setzt natürlich voraus, daß der Land
arbeiter darum kämpft, daß er die entgegengesetzten An
schauungen beseitigt. In unserer demokratischen Republik 
hat er dazu die Unterstützung der Regierung und aller fort
schrittlichen demokratischen Parteien und Organisationen.

Das dritte Argument besagt: „Wenn ich das Kartoffel
oder Pachtland abgebe, muß ich ja verhungern!" Der Tarif 
besagt aber: „Die Betriebsleitung trifft Maßnahmen, um

*) Siehe „Neuer Weg" Nr. 11/49, Seite 25: „Der Achtstundentag auf 
dem Lande ist durchführbar".
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